Änderung der Förderrichtlinien des Rhein-Sieg-Kreises

Der Jugendhilfeausschuss des Kreisjugendamtes hat in seiner Sitzung vom 24.2.2010 die Verwaltung mit der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplanes für die laufende Legislaturperiode beauftragt. Im Zuge der Aufstellung des Kinder- und Jugendförderplans wurden auch die Förderrichtlinien für die verbandliche und die Offene Kinder- und Jugendarbeit einer Überprüfung unterzogen.
Vor einer umfassenden Revision der Richtlinien an den aktuellen Bedarf sind die bestehenden Richtlinien in diesem Jahr in einem ersten Schritt einer redaktionellen Anpassung unterzogen und einige unabdingbare Änderungen vorgenommen worden. worden. Der Jugendhilfeausschuss hat diese Änderungen in seiner Sitzung vom 12.10.2011 genehmigt. Die Richtlinien treten zum 1.1.2012 in Kraft. 

Die jetzigen Veränderungen umfassen insbesondere folgende wesentliche Punkte:

In den Richtlinien über die Förderung von Ferienfreizeiten, Feriennaherholungen und Internationale Jugendbegegnungen wurde die Möglichkeit aufgenommen bis zu 3 Teilnehmern aus angrenzenden Jugendamtsbezirken mitzufördern. Hierdurch soll vermieden werden, dass Sie wegen einer so geringen Anzahl von Teilnehmern bei weiteren Jugendämtern Anträge stellen müssen.

In den allgemeinen Richtlinien wurde basierend auf den Regelungen des § 72 SGB VIII und den anstehenden Neuregelungen des Bundeskinderschutzgesetzes die Verpflichtung für Träger von Einrichtungen und Maßnahmen aufgenommen, sich von  hauptamtlichen Mitarbeiter/Innen und Leiter/innen von Maßnahmen ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 30 a Bundeszentralregistergesetz vorlegen zu lassen. Ein solches Führungszeugnis wird für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit kostenlos ausgestellt.

Die Richtlinien für besondere Maßnahmen und die Grundsätze zur Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit dem politischen Radikalismus wurden zusammengefasst komplett neu gefasst. Mit den jetzt aufgestellten Richtlinien soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Projekte und Maßnahmen zu fördern, die nach den anderen Richtlinien nicht förderfähig sind, aber dennoch in der jeweiligen Gemeinde einen hohen Stellenwert haben. Über besondere Maßnahmen entscheidet nicht mehr der Jugendhilfeausschuss.  Um eine gleichmäßige Gewichtung und Verteilung auf den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes zu erreichen, wurde eine Abstimmung zwischen Jugendpflegern eingeführt, die einen gemeinsamen Entscheidungsvorschlag erarbeiten.

Weitere redaktionelle Änderungen :

· Anpassung an den Gesetzestext des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW

· Vereinfachung von Formulierungen

· Aufrundung von EURO Beträgen

· Berücksichtigung tariflicher Veränderungen

· Berücksichtigung der Bachelor/ Master Studiengänge bei den pädagogischen Berufsabschlüssen

· Formulierung der „Information zur Sonderförderung“ als eigene Richtlinien und Anpassung an die aktuelle Gesetzgebung

· Klarstellung des Verhältnisses Teilnehmer zu Referenten bei Bildungsveranstaltungen 
Ausgehend von den Richtlinienänderungen sind die Antragsformulare entsprechend angepasst worden
